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Erläuterungen 

Die Elektrizität ist für die Bevölkerung wie auch für die Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Sind 
Stromangebot und Stromnachfrage während mehrerer Tage, Wochen oder sogar Monate nicht mehr 
im Einklang, spricht man von einem Engpass in der Stromversorgung oder einer Strommangellage. 
Diese kann beispielsweise eintreten, wenn die Wasserstände in Flüssen und Stauseen tief sind, die 
inländische Stromproduktion deshalb reduziert ist und das Defizit nicht durch zusätzliche Importe 
gedeckt werden kann. 

Die Stromversorgung ist in der Schweiz grundsätzlich Sache der Wirtschaft. Ist die Wirtschaft nicht 
mehr in der Lage, einer Mangellage mit eigenen Mitteln zu begegnen, greift der Bund lenkend ein. Für 
die Vorbereitung und Durchführung von Bewirtschaftungsmassnahmen bei einer Strommangellage ist 
die wirtschaftliche Landesversorgung (WL) zuständig. 

In einer Strommangellage gibt es Strom, aber zu wenig. Deshalb würde der Bund die Bevölkerung 
und die Wirtschaft in einem ersten Schritt mittels Sparappellen aufrufen, den Stromverbrauch freiwillig 
zu reduzieren. 

Reichen die Sparappelle nicht aus, kann die wirtschaftliche Landesversorgung auf vorbereitete 
Strombewirtschaftungsmassnahmen zur Lenkung des Stromverbrauchs und des Stromangebots 
zurückgreifen. Diese Massnahmen haben zum Ziel, weiterhin ein geordnetes gesellschaftliches 
Zusammenleben in der Schweiz zu ermöglichen. 

Weitere Informationen: www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/energie/elektrizitaet.html  
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